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Bezirksregierung Düsseldorf 
Flurbereinigungsbehörde 
- Dezernat 33 

Mönchengladbach, 13.01.2022 
Dienstgebäude: 
41061 Mönchengladbach 
Croonsallee 36-40 
Tel.: 0211 / 475-9803 
Fax: 0211 / 475-9791 
E-Mail: Dezernat33@brd.nrw.de 

Ausführungsanordnung 

Flurbereinigung 
Deich Meerbusch-Lank 

Az.: 33 - 70901 

Die nachfolgende Bekanntmachung ist am am 22. Januar 2022 durch Bereitstellung auf der städtischen Internetseite unter 
https://www.duesseldorf.de/bekanntmachungen.html#c157243 gem. § 9 Abs. 1 der Hauptsatzung öffentlich bekannt gemacht worden. 
Sie wird nachfolgend zusätzlich nachrichtlich aufgenommen. 

In der Flurbereinigung Deich Meerbusch-Lank 
wird hiermit gem. § 61 Flurbereinigungsgesetz 
(FlurbG) die Ausführung des Flurbereinigungs
planes Deich Meerbusch-Lank mit den folgen
den Wirkungen angeordnet: 

1.	 Mit dem 01.04.2022 tritt der im Flurbereini
gungsplan Deich Meerbusch-Lank vorge
sehene neue Rechtszustand an die Stelle des 
bisherigen; das heißt, die im Flurbereini
gungsplan Deich Meerbusch-Lank enthal
tene Neuordnung des Eigentums und der 
sonstigen privatrechtlichen und öffentlich
rechtlichen Verhältnisse tritt in Kraft (§ 61 
Satz 2 FlurbG). 

2. Mit dem gleichen Zeitpunkt treten die Land
abfindungen hinsichtlich der Rechte an den 
alten Grundstücken und der diese Grund
stücke betreffenden Rechtsverhältnisse, die 
nicht aufgehoben werden, an die Stelle der 
alten Grundstücke. Die örtlich gebundenen 
öffentlichen Lasten, die auf den alten Grund
stücken ruhen, gehen auf die in deren ört
licher Lage ausgewiesenen neuen Grund
stücke über (§ 68 Abs. 1 FlurbG). 

3. Die Einweisung in den Besitz, die Verwaltung 
und Nutzung der im Flurbereinigungsplan 
Deich Meerbusch-Lank ausgewiesenen 
neuen Grundstücke erfolgte durch vorläufige 

Besitzeinweisung vom 04.06.2018 sowie 
einvernehmliche Einzelfallregelungen. 
Weitere Regelungen sind nicht erforderlich. 

4. Wird der ausgeführte Flurbereinigungsplan 
unanfechtbar geändert, wirkt diese Ände
rung in rechtlicher Hinsicht auf den 
01.04.2022 zurück (§ 64 Satz 2 i.V.m. § 63 
Abs. 2 FlurbG). 



5. Innerhalb einer Frist von 3 Monaten, vom 
ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung 
dieses Verwaltungsaktes an gerechnet, kön
nen gem. § 71 FlurbG i.V.m. § 62 Abs. 1 
FlurbG mangels einer Einigung zwischen den 
Vertragspartnern bei der Flurbereinigungs
behörde folgende Festsetzungen beantragt 
werden: 





a) Angemessene Verzinsung einer eventuell 
vom Eigentümer zu leistenden Aus
gleichszahlung für eine dem Nießbrauch 
unterliegende Mehrzuteilung von Land 
durch den Nießbraucher (§ 69 Satz 2 
FlurbG); 



b) Erhöhung oder Minderung des Pachtzin
ses oder anderweitiger Ausgleich infolge 
eines eventuellen Wertunterschiedes zwi
schen dem alten und neuen Pachtbesitz 
(§ 70 Abs. 1 FlurbG); 





c) Auflösung des Pachtverhältnisses infolge 
wesentlicher Erschwernisse der Bewirt
schaftung des neuen Pachtbesitzes (§ 70 
Abs. 2 FlurbG). 



Dabei können die Anträge zu a) und b) von 
beiden Vertragspartnern gestellt werden, 
der Antrag zu c) nur vom Pächter. 

6. Es wird darauf hingewiesen, dass mit der 
Unanfechtbarkeit des Flurbereinigungsplanes 
Deich Meerbusch-Lank die Veränderungs
sperren der §§ 34 und 85 Nr. 5 FlurbG 
enden. 



Gründe 

Der Erlass der Ausführungsanordnung ist zuläs
sig und begründet. Gemäß § 61 Satz 1 FlurbG 
ordnet die Flurbereinigungsbehörde die Ausfüh
rung des Flurbereinigungsplanes an, wenn die
ser unanfechtbar geworden ist. Der Flurbereini
gungsplan Deich Meerbusch-Lank ist unan
fechtbar geworden. 









Ein Aufschieben der Ausführung des Flurberei
nigungsplanes widerspricht dem Gebot der 
zügigen Abwicklung des Verfahrens und verlän
gert den unerwünschten Zustand der Nicht
überein-stimmung der tatsächlichen und recht
lichen Verhältnisse. Die Teilnehmer üben auf
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grund der vorläufigen Besitzeinweisung mit 
Überleitungsbestimmungen sowie einvernehm
licher Einzelfallregelungen bereits Besitz und 
Nutzung an den neuen Grundstücken aus. 
Dagegen haben sie bislang keine rechtliche Ver
fügungsmöglichkeit über die neuen Grund
stücke. 






Die Ausführungsanordnung führt den im Flur
bereinigungsplan vorgesehenen neuen Rechts
zustand herbei, verschafft den Verfahrensteil
nehmern die volle rechtliche Verfügungsmög
lichkeit über ihre Abfindungsgrundstücke und 
ist die Voraussetzung für die Berichtigung der 
öffentlichen Bücher. 







Der Erlass der Ausführungsanordnung gem. § 61 
FlurbG liegt somit im öffentlichen Interesse und 
im Interesse der Beteiligten. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen die Anordnung der Ausführung des 
Deich Meerbusch-Lank kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe (öffentlicher 
Bekanntmachung) Widerspruch erhoben wer
den. Der Widerspruch ist bei der Bezirksregie
rung Düsseldorf, Dienstgebäude Mönchenglad
bach, Croonsallee 36-40, 41061 Mönchenglad
bach, schriftlich oder zur Niederschrift zu 
erheben. 







Der Widerspruch kann auch durch Übermittlung 
eines elektronischen Dokuments mit qualifizier
ter elektronischer Signatur an die elektronische 
Poststelle der Bezirksregierung Düsseldorf erho
ben werden. Die E-Mail-Adresse lautet: 
poststelle@brd.sec.nrw.de. 





Der Widerspruch kann auch durch De-Mail in 
der Sendevariante mit bestätigter sicherer 
Anmeldung nach dem de-Mail-Gesetz erhoben 
werden. Die De-Mail-Adresse lautet: 
poststelle@brd-nrw.de-mail.de. 

Hinweis: 
Weitere Hinweise zur Widerspruchserhebung 
in elektronischer Form finden Sie auf der Home
page der Bezirksregierung Düsseldorf 
(www.brd.nrw.de) unter „Kontakt“.“ 



Anordnung der sofortigen Vollziehung 

Gem. § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsge
richtsordnung (VwGO) wird die sofortige Voll
ziehung dieses Verwaltungsaktes angeordnet 
mit der Folge, dass Rechtsbehelfe gegen ihn 
keine aufschiebende Wirkung haben. 




Gründe 

Nach der vorgenannten Vorschrift kann die 
sofortige Vollziehung angeordnet werden, wenn 
sie im öffentlichen Interesse oder im überwie
genden Interesse der Beteiligten liegt. Die Vor
aussetzungen hierfür sind für die Ausführungs
anordnung in dem Flurbereinigungsverfahren 
Deich Meerbusch-Lank gegeben. 





Das Interesse des überwiegenden Teils der Ver
fahrensbeteiligten an der rechtlichen Ausfüh
rung des Flurbereinigungsplanes Deich Meer
busch-Lank überwiegt deutlich das Interesse 
einzelner Widerspruchsführer an der aufschie
benden Wirkung der eingelegten Rechtsbehelfe. 
Die durch die Ausführungsanordnung ausgelö
sten ineinandergreifenden Eigentumsverände
rungen müssen gleichzeitig wirksam werden. 
Dies wäre nicht möglich, wenn Widersprüche 
einzelner Teilnehmer aufschiebende Wirkung 
hätten. 










Im Übrigen sind durch die gesetzlichen Bestim
mungen des § 79 Abs. 2 FlurbG die rechtlichen 
Belange der Widerspruchsführer hinreichend 
gewahrt. 



Rechtsbehelfsbelehrung für die Anordnung 
der sofortigen Vollziehung 

Gegen die Anordnung der sofortigen Vollzie
hung kann die Wiederherstellung der aufschie
ben-den Wirkung gemäß § 80 Abs. 5 VwGO 
beantragt werden bei dem Oberverwaltungs
gericht für das Land Nordrhein-Westfalen, 
Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster. 






Der Antrag auf Wiederherstellung der aufschie
benden Wirkung kann auch in elektronischer 
Form nach Maßgabe der Verordnung über den 
elektronischen Rechtsverkehr bei den Verwal
tungsgerichten und Finanzgerichten im Lande 
Nordrhein-Westfalen – ERVVO VG/FG – vom 
07.11.2012 (GV. NRW. Seite 548) in der jeweils 
geltenden Fassung eingereicht werden. Das 
elektronische Dokument muss mit einer qualifi
zierten elektronischen Signatur nach § 2 Num
mer 3 des Signaturgesetzes vom 16. Mai 2001 
(BGBl. I S. 876) in der jeweils geltenden Fassung 
versehen sein und an die elektronische Poststel
le des Oberverwaltungsgerichtes übermittelt 
werden. Näheres hierzu entnehmen Sie bitte der 
Internet-Seite 









http://www.ovg.nrw.de/ unter 
dem Punkt Elektronischer Rechtsverkehr. 

Im Auftrag 

(LS) gez. Ralph Merten 

Hinweis: 
Diese öffentliche Bekanntmachung finden Sie 
auch auf der Internetseite der Bezirksregierung 
Düsseldorf (www.brd.nrw.de) unter der Rubrik 
„Über uns“/“Bekanntmachungen der Bezirks
regierung Düsseldorf“. 



Öffentliche Sitzungen 
Bezirksvertretung 2 
Dienstag, 25. Januar, 16 Uhr  
Städt. Thomas-Edison-Realschule,  
Pädagogisches Zentrum (PZ),  
Schlüterstr. 18-20

 
 

,  
Schriftführer: Markus Kreikenbaum,  
Tel: 89-24971

 
  

Bezirksvertretung 3 
Dienstag, 25. Januar, 17 Uhr 
Stadtteilzentrum, Bürgersaal, Bachstraße 145 
Schriftführung: Marc Baumgarth, 89-93071 

Bezirksvertretung 5 
Dienstag, 25. Januar, 17 Uhr 
International School of Düsseldorf (ISD) 
Mensa, Niederrheinstraße 336 
Schriftführer: Günter Gläser, 
Tel: 89-93019 

Bezirksvertretung 7 
Dienstag, 25. Januar, 17 Uhr 
Gemeindesaal, Hardenbergstraße 3 
Schriftführer: Robert Siemes, 
Tel: 89-93059 

Bezirksvertretung 4 
Mittwoch, 26. Januar, 15 Uhr 
Hallenbad Rheinblick 741, Pariser Straße 41, 
Großer Veranstaltungsraum, 2. Etage 
Schriftführer: Andre Wemmers-Hüsgen, 
Tel: 89-93012 

Bezirksvertretung 1 
Freitag, 28. Januar, 14 Uhr 
Rathaus, Plenarsaal, Marktplatz 2, 1. Etage 
Schriftführer: Leo Mäulen, 
Tel: 89-96026 

Bezirksvertretung 9 
Freitag, 28. Januar, 16 Uhr 
Bürgerhaus Reisholz, Kappeler Straße 231 
Schriftführerin: Regina Henning, 
Tel: 89-97127 

mailto:poststelle@brd.sec.nrw.de
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Öffentliche Zustellungen 
– Ordnungsamt – 

Die Bescheide können beim Ordnungsamt der 
Landeshauptstadt Düsseldorf, Erkrather Str 1-3, 
40233 Düsseldorf, Zimmer 110 eingesehen, 
bzw. in Empfang genommen werden. 

Mit der öffentlichen Zustellung werden Fristen in 
Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. 

Amt für Migration und Integration 
– Abteilung Kommunale Ausländerbehörde – 

Ordnungsverfügung vom 06.01.2022, Aktenzei
chen 54/351-AV-775701 an den marokkanischen 
Staatsangehörigen Anas AZAHAF *17.12.1995, 
ohne festen Wohnsitz. 



Die Ordnungsverfügung kann beim Amt für 
Migration und Integration, Abteilung Kommunale 
Ausländerbehörde, 54/3, Erkrather Straße 377
389, 40231 Düsseldorf, eingesehen, bzw. in 
Empfang genommen werden. 

Mit der öffentlichen Zustellung werden Fristen in 
Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. 

Jugendamt 
– Unterhaltsvorschussstelle – 

Öffentliche Zustellung des Bescheides vom 
10.12.2021 zum Aktenzeichen 51/67-UV-035250
5660 an Herrn Mustafa Sammar, letzte bekannte 
Anschrift: Kölner Straße 140 in 40227 Düsseldorf. 

Das Schriftstück kann beim Jugendamt – 
Unterhaltsvorschussstelle –, Willi-Becker-Allee 
10, 40227 Düsseldorf, Zimmer 301 eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden. 

Das Schriftstück gilt zwei Wochen nach 
Bekanntmachung dieser Benachrichtigung als 
zugestellt. Mit der öffentlichen Zustellung wer
den Fristen in Gang gesetzt nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. 



– Stadtkasse – 

Die Eintragungsanordnung 
VLST00535247/0110 vom 23.11.2021 an 
Mohammad Omar Nazem, Pfeillstraße 3 in 
40589 Düsseldorf. 

Die Eintragungsanordnung 
VLST00637329/0011 vom 16.12.2021 an 
Abdellatif Beday, Mintropstraße 15 in 
40215 Düsseldorf. 

Die Eintragungsanordnung kann bei der Stadt
kasse der Landeshauptstadt Düsseldorf, 
Erkrather Straße 349, 1. OG, Raum 129, 
40231 Düsseldorf nach telefonischer Termin
vereinbarung (0211/89-22467) eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden. 





Mit der öffentlichen Zustellung werden Fristen 
in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechts
verluste drohen können. 



„Düsseldorfer Amtsblatt“ – Offizielles 
Amtsblatt der Landeshauptstadt Düsseldorf 

Herausgeber: 
Der Oberbürgermeister,  
Amt für Kommunikation Marktplatz 2,  
40213 Düsseldorf
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Druck und Vertrieb: 
Rheinische Post Verlagsgesellschaft mbH  
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kundenservice@rbzv.de 

 
 

 
 

www.duesseldorf.de 
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Ausstellungen – Aufführungen – Café 
10. Oktober 2021 bis 20. Februar 2022 

Düsseldorf 
Nähe trifft Freiheit
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